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Zur zürcherischm Kartographie
des 17. Jahrhunderts.

Von Staatsarchivar Dr A. Largiadèr.

Das Staatsarchiv Zürich veranstaltete am 7. März 19Z7

anläßlich einer Fachsitzung der Geographisch-Ethnographi-
schen Gesellschaft von Zürich eine Ausstellung alter Karten.
Sie sollte dem Geographen und dem Historiker darlegen, wie
sehr sich beide Gebiete berühren und wie sehr landeskundliche
und siedelungsgeschichtliche Arbeiten auch mit archivalischen
Studien unterbaut sein müssen.

Eines der glänzendsten Stücke in der Kartensammlung
des Staatsarchivs ist die große Gyger'sche Karte des Kantons
Zürich von 1bb4/1ö67, die seit vielen Fahren Gegenstand ein-
gehender Studien ist, und für deren Auslegung auf die Arbeit
von Hermann Walser in Bern verwiesen werden darf. Auch
die Untersuchung von Gustav Jakob Peter über das zürcherische
Wehrwesen im 17. Jahrhundert muß hier erwähnt werden:
Sind doch seit dem 17. Fahrhundert die Antriebe für eine an-
nähernd genaue Vermessung unseres Gebietes von militärischer
Seite hergekommen, indem zuerst der Dreißigjährige Krieg,
dann der erste Villmergerkrieg und schließlich das eidgenös-
sische Desensionale und die französischen Kriege Ludwigs XIV.
die Eidgenossenschaft und damit auch die einzelnen Stände
andauernd in Atem hielten.

Sine zweite Gruppe von kartographischen Arbeiten, von
der Proben ausgestellt werden konnten, sind die Zehnten-
pläne, die aus Gründen einer rationellen Finanzverwaltung
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im Sinne einer möglichst lückenlosen Erfassung der Zehntem
Pflichtigen erstellt wurden und die in der Regel das Gebiet
einer Gemeinde beschlagen. Für die Geschichte unserer Land-
wirtschaft sind diese Iehntenpläne von Hans Wehrli und
Hans Bernhard beigezogen worden. Sie geben die Verteilung
des Gemeindegebietes zur Zeit des Flurzwanges und der alten
Kulturformen wieder, und haben an der kantonalen landwirt-
schaftlichen Ausstellung in Winterthur l924 das Interesse der
Besucher erweckt. Die Kartenschau von 19Z7 gab Veran-
lassung, einem dieser Planzeichner, dem lböb verstorbenen
Johann Jakob Hulftegger, Schulmeister zu Aster, etwas
nachzugehen. Der wackere Meister, der weder im Künstlerlexikon
noch im Historisch-Biographischen Lexikon der Schweiz angeführt

wird, hat im Auftrage verschiedener städtischer Behörden
Zehntenpläne erstellt, und bei der Durchsicht des Planmaterials
aus dem 17. Jahrhundert stößt man immer wieder auf seine
an der Grenze des Handwerklichen stehenden sauberen Grundrisse.

Vorausgehend veröffentlichen wir zwei Dokumente über
die Pflichten eines Feldmessers und eines Ingenieurs, die uns
von Herrn Dr W. Schnyder aus den Zeughausbeständen
mitgeteilt wurden, anschließend daran zwei Aktenstücke zur
Lebensgeschichte Hans Conrad Gygers, mitgeteilt von Herrn Dr A. Cor-
rodi-Sulzer; beiden Herren sei für ihre Mithilfe bestens
gedankt. Es wäre sehr erwünscht, wenn nach und nach auch für
das zürcherische Gebiet ein Gesamtkatalog der handschriftlichen
Karten erstellt würde, wie ihn Basel aus der Feder von Fritz
Burckhardt besitzt^). Die nachfolgenden Zeilen wollen als
bescheidene Vorarbeit zu einem derartigen Anternehmen
gewertet sein.

I.
In den Iahren 1b19 bis 1b24 nahm Zürich eine umfassende

Reorganisation seiner Wehrverhältnisse vor. In diesem
Zusammenhang wurde der Ingenieur Johannes Haller (gest.
1ö21) beauftragt, ein Gutachten über die militärpolitische Lage

Fritz Burckhardt, Ueber Pläne und Karten des Baselgebietes aus
dem 17. Iahrbundert. Basler Ieitschr. f. Gesch. u. Altertumskunde S (190S)
S. Al—ZS0.'
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des Kantons Zürich abzufassen, das als Kommentar von einer
Karte des Iürichbietes von H. C. Gyger begleitet wurde.
Beide Stücke, das „Desensional" Hallers und die Landtafel
Gygers, sind heute noch im Staatsarchiv erhalten^). Damals
mögen auch die beiden Pflichtordnungen für den Feldmesser
und für den Ingenieur entstanden sein, die wir im Wortlaute
wiedergeben:

Ampt der Feldmesßeren.
Es sollend die Feldtmesßer, so je zun Iythen sind, sich

zü jeder Iyth beflyßen nach allen geometrischen Instrumenten,
so zü Feldtmessung in Höche, Tiefe unnd Ebne die besten syn
möchtind, wie auch zü den Grundtrissen der Landtschasften;
unnd so sy inn Erfarung kommen möchtind, das etwas Beßers
von solchen Instrumenten uf die Bann kemme, söllend sy
solchen auch nachsetzen uffs Beste, als müglich, unnd sich mithin
zü II darum üben.

Sy sollend auch zü Kriegs Zythen sich by dem groben Ge^
schütz finden laßen, den Schützenmeisteren die Distanz, so sy
zü schießen habend, von einem unnd anderem Ortt anzeigen;
deßglychen sollend sy mit iren Instrumenten alle Iyth ver-
sechen syn, das, wo der Veldtobrister oder Archelygherren
iren manglent, sy alle Iyth verfaßt sygind.

Rückseite: Der Feldtmesßeren Ampt. M(eister) Philipp
Eberhart.

(Staatsarchiv Zürich, Akten Zeugamt, y II ll, 1)

Ampt eines Ingeniern.
Ein bestelter Ingénier ist schuldig, uf syner ordenlichen

Oberkeitt Platz unnd Anstöß gegen dem Feyendt ein gütt unnd
gethreüw Afsächen zü haben, derselbigen gelegne Ortter und
Paß ufzüryshen, derselbigen Landtstraahen, Stäg, Wäg, Flüß,
Fahr, Mößer, Sümpf, Büchel, Hinderzüg aetc. uf das Best als
möglich wahrnemmen und verzeichnen unnd, so möglich, die
nothwendigisten Ortt gar in Grundt zeleggen, auch sölliche

2) Vgl. G. I. Peter, Zur Gesch. d. zürch. Wehrwesens, S. 20 ff.



— IZl —

nützen zübevcstncn und gegen dem Feyendt wehrhasst zü
machen, es syge glych mit Batterien, Wällen, Schantzen,
Brustwehren, Laufsgräben, Strychwehren, verteckten Wachten
unnd was derglychen von Nöthen syn möchte, das er sich auch
im Fall der Noth wütze ze retterieren.

Dehglychen soll er nützen, ein Veldtlegger uszezeichnen,
in syne gwützen Strychwehr zü bringen unnd die Bollwerch
und Schantzen nit allein zevestnen, sonder die auch zusammen
hencken und die Abtheilung der Wachtschantzen anzuordnen.

Inn Beleggerungen soll er sich nützen, gegen dem Ortt,
so beleggeret, mit Laussgräben, Katzen, Bollwerchen aec. nit
allein züversicheren, sonder auch von ustzen har, so es die
Noth erforderet, gegen dem Feyendt mit Ilnndergraben,
Minieren unnd Sprengen zusetzen, und hierin syn Bestes thun.

Rückseite: Der Ingeniern Ampt. H. Hanns Haller.

(Staatsarchiv Zürich, Akten Icugamt, K II II, I)

II.
Im Jahre lbZ4 erstellte H. C. Gyger eine Karte der Schweiz,

die sich noch heute im Original im Staatsarchiv Zürich befindet;
sie enthält links oben folgende Ausschrift: „Der ganzen löblichen
Eidgenossenschaft mit allen angrenzenden Orten gründliche
neue Vcrzeichnus und Iltzteilung nach geographischer Anleitung
gestellt und in diss Werk gebracht durch Hans Cunrad Geyger
lb?4". Am oberen Rand finden sich die Wappen der XIII-
örtigen Eidgenossenschaft und der Zugewandten Orte St. Gallen

(Abt und Stadt), Graubünden (Oberer Bund, Gotteshausbund,

Zehngerichtebund), Wallis, Nottweil, Mülhausen, Viel,
Genf und Neuenburg. In Gestalt von allegorischen Figuren
sind Victoria und Labor beigefügt. Der Rat von Zürich
bezahlte Gyger eine Entschädigung, lieh die Karte im Zeughaus
aufhängen, behielt sich aber die Erlaubnis für Herstellung
weiterer Kartenwerke von Fall zu Fall vor. Die unruhigen Ieit-
läufe des Dreißigjährigen Krieges mögen zu dieser
Zurückhaltung Anlatz gegeben haben; man wollte verhindern, dah
eine solche Karte der katholischen Gegenpartei in die Hände
falle. Darauf hat folgender Ratsbeschlutz Bezug:



— IZ2 —

20. Dezember 1SZ4.

M(eiste)r Hannß Connraten Gyger, dem Maler,
ist die gemachte Landttasselen einer gantz loblichen Eidt-
gnoschafft und zugewannten Orthen dergestalten nmb 170
Gl. abgenommen worden, das 100 Gl. gegen der Schuld, so

er dem Sekelambt ze thünd, wett ufgohn, die übrigen 70 Gl.
aber imme an barem Gelt zugestelt werden, mit dem An-
hanng, das er nun fürbaßhin k e i n derglychen Taffelen
mehr machen solle ohne myner gnädigen Herren
Erlaubtnus. 7lnd soll selbige ins Iüghuß, die vorgehnt
aber inn die Wasßerkilchen thon und alda ufbehalten werden.

(Staatsarchiv Zürich, L II 40S, Ilnterschreibermanual IM, II, S. 4S)

Daß H. C. Gyger sich neben der eigentlichen großen Kau-
tonskarte auch mit anderen kartographischen Arbeiten befaßte,
geht aus einem Ratsbeschluß des Jahres löbl hervor.

1. August lööl.
Aresenbiku« Herr Wafer und Geheime Neth.
Herrn Ambtman Hanß Conrat Gygern wurden syne

umb alle X Quartier gemachte absonderliche Landt-
carten und darüber gestelte schrisftliche Verzeichnußen
zü gnedigem Wolgefallen ab- und zu gemeiner Statt Handen
angenommen und imme für syn darmit, auch dem Affsatz der
Landtmarchen zwüschent der Landtgraffschafft Thurgoüw
und der Graffschafft Kyburg gehabte große Mühe, auch die
mit Uffstellung der Rüß halber noch einer sonderbaren Carten
nechst künfftig wyters anwendende Arbeit 200 Gl. uß dem
Sekelambt zü empfahenverordnet, derCanzley aber besollen,
gedachte, wie auch syn, Herrn Gygers, auch noch sonderbare
große und von Hand gerißne Landttasfeln der Cidtgno-
schafft flyßig uff ze behalten, solche niemandem inns Huß ze
geben, vil weniger Copeyen davon machen, hingegen aber von
den darüber gemachten schriftlichen Verzeichnußen
Copeyen in duplo abschryben ze laßen, die einte für die Canzley
und die andere für den eiteren Herrn Burgermeister.

Eß ward auch ermelter Herr Ambtman Gyger ersucht,
myner gnädigen Herren Zehndenmarchen zü künsftiger
Nachricht zü projectieren.

(Staatsarchiv Zürich, II II 5lS, Ilntcrschreibermanual löSl, II, S.öS)
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III.
Aeber Hans Jakob Hulstegger (gest. Iö3ö in lister) berichtet

Hans Erhard Escher in seiner Beschreibung des Iürichsees
(Zürich lb92, S. ZO8; mit dem irrigen Todesdatum lös?),
daß er aus Meilen stammte, die Feldmetzkunst aus sich selbst
so wohl erlernt, datz er sehr viel gebraucht worden sei, die Güter
abzumessen und in Grund zu legen. Hulstegger wurde lb?7
mit Elsbeth Schellenberg von Hottingen copuliert, wohnte
nach dem Bevölkerungsverzeichnis des Jahres l682 in Kirch-
uster, erscheint hier als „Praeceptor" und hat ein einziges
Kind, Namens Kathrinli. Bei seinem Tode hat der Geistliche
im Kirchenbuch Aster zum 29. November lösb vorgemerkt:
„ein trefflicher Mann". Die Witwe Hulstegger, geb. Schellen-
berg, wohnte später in Hottingen und richtete an den Rat von
Zürich am l?. Juni lb88 das Gesuch um Nachlatz des Abzuges,
„da ihr seliger Mann mehrere Iehntenpläne und Grundrisse
für meine gnädigen Herren von Zürich verfertigt habe". Laut
Ausweis der Kirchengutsrechnungen von Aster bezog Hulstegger
von lb7? bis lS35 jährlich ls Pfund als Schulmeisterbesoldung;
in der Rechnung von lösb erscheint bereits ein Schulmeister
Hürzel. l679 hatte die Kirchgemeinde Aster dem Meister Hülst-
egger Auftrag gegeben für die Erneuerung der Malereien in
der Kirche: Empore, Kanzel, Taufstein, sowie alle Wappen,
besonders das Grabdenkmal des Freiherrn von Hohensap,
wurden neu gestrichen, wofür Hulstegger Gold, Farben und
Nutzöl verwendete. Auch in der benachbarten Kirche zu See-
gräben in der Landvogtei Grüningen wurde Hulstegger zur
Ausschmückung herbeigezogen. Nach dem Bericht des Pfarrers
wurde die Kirche lb85 renoviert „bis uf die Pnsatzung oder
etwelche Mahlerei; um gedachte Mahlerei uszrüsten und zu
verfertigen ersucht worden Jacob Hulstegger, der Schulmeister
zu Aster." Da aber der Landvogt von Grüningen die Bewilligung

zur Anbringung der Malereien nicht ohne Vorwissen
der Regierung zu Zürich geben wollte, so wandte sich die Ge-
meinde an den Rat. Sie bemerkt in ihrer Eingabe, sie hoffe,
das Werk werde nicht übel ausfallen, weil der Meister schon
anderswo seine Proben gezeigt habe, auch an Gotteshäusern.
Aus weiteren Korrespondenzen in dieser Angelegenheit geht
hervor, datz die Regierung über folgende Punkte Auskunft
wünschte: Woraus diese Einfassungen eigentlich bestehen sollten;
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ob nur Sprüche aufzutragen, oder ob auch eine Zeittafel und
die Kirchendecke zu malen seien; Höhe der Kosten und Verteilung

derselben zwischen den Gemeindegenossen und dem
Kirchengut. Leider sind wir über den endgültigen Entscheid
des Rates nicht unterrichtet.

Was nun die Iehntenpläne betrifft, ergeben sich für die
Arbeiten Hulfteggers aus den Memorialien des Rechenrates
(im Staatsarchiv Zürich, Bände I 17—20) folgende
Anhaltspunkte. 1681 wurde der Plan von Dübendors in 16

Wochen fertig gestellt und seitens des Kornamtes mit 96 fl.
honoriert; 1686, Plan des Nürensdorfer Zehntens, 60 Tage
und 180 Pfund Entschädigung (Kornamt); im gleichen Jahre
Zehntenplan von Greifensee 20 Taler; 1679 Zehnten von
Oberuster, an welchem Hulftegger selbander 12 Wochen arbeitete,

er erhielt 40 Taler, der Mitarbeiter 6 Taler (Rütiamt und
mitinteressierte Privatpersonen); 1679 Zehntenplan von Näni-
kon, Arbeitsdauer 8 Wochen, Honorar 6Z fl. (Rütiamt und
Spitalamt); 1680 Volketschweiler Zehnten 70 fl. (die gleichen
Aemter); 1681 Plan des Sihlwaldes und der dazu dienenden
Hölzer, 16 Wochen Arbeit, Ausführung auf Pergament,
Entschädigung 90 fl. (Sihlamt). Am II. Mai 1686 bewilligte der
Rechenrat dem Schulmeister Hulftegger eine Gratifikation in
Form von 4000 Ziegeln, die ihn: zu seinem im Bau begriffenen
Hause in Aster durch das Amt Nüti zu liefern waren.

Gelegentlich werden die Mitarbeiter Hulfteggers mit Namen
genannt, so Hauptmann Schmutz, der um 1680 häusig als
militärischer Experte der Negierung erscheint; weiterhin Leutnant

Hans Jakob Ammann aus Fluntern, Kornschätzer des
Kornamtes Zürich.

Der Volketschweiler Zehntenplan, heute noch in zwei
Exemplaren gut erhalten, enthält in der Ecke links oben den
reich kolorierten Titel mit dem Wappen Zürichs und der beiden
Aemter Rüti und Spital. Die von einem derben Fruchtkranz
begleitete architektonische Einrahmung vermag ein Bild der
„Einfassungen" zu geben, die Hulftegger bei seinen Malereien
in den Zürcher Landkirchen anwendete.
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